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Schon wieder Corona. Gibt es denn keine
anderen Themen mehr? Sie werden den-
ken, haben wir Zahnärzte derzeit keine
anderen Probleme. Oh doch. TI und IT,
eHBA, KIM, eHealth/NFDM/eMP, elektro-
nische Patientenakte… . Nach Lektüre des
letzten Rundschreibens der KZVB dachte
ich, jetzt wird’s langsam Zeit für ein 
Übersetzerhandbuch der Kürzel rund um
die digitalen Auswüchse unseres bundes-
deutschen Gesundheitsministers. Und das,
obwohl ich als gewählter Standesvertreter
mit diesen Themen sehr früh konfrontiert
bin. Der einzige Lichtblick. Die meisten
dieser sündhaft teuren digitalen Neuerun-
gen kommen erst viel später zum Tragen
als geplant. Aber finanziell fast immer zu
Lasten von uns Zahnärzten (siehe eHBA). 

Doch nun zum eigentlichen Thema 
„1 Jahr Corona“. Kennen Sie die TV-
Sendung „Hot oder Schrott“? Kurz vor der
Erstellung dieses Editorials habe ich mich
mal abends von dieser Sendung berieseln
lassen. Was macht man denn so ab 21.00
Uhr bei Ausgangsverbot. Worum geht es
hier. Zufällig ausgewählte Produkte wer-
den von verschiedenen Personengrup-
pen/Konsumenten geprüft und bewertet.
Dabei kam mir die Idee, die im letzten Jahr
erfolgten Corona Hilfsmaßnahmen für
uns Zahnärzte von mehreren Seiten
beleuchten und zu bewerten. Maßnah-
men auf Bundes-, Landes und regionaler
ebene. Gleich vorweg. In diesem Jahr 
habe ich als ZBV-Vorsitzender so viele 
kollegiale Telefonate geführt, wie noch
nie zuvor. Ob Informationen zu Praxis-
schließungen, Schutzmaterial, Vorga-
ben zum coronakonformen Praxisablauf,
finanziellen Hilfen, Patientenakquise und
ganz aktuell zur Impfsituation von Zahn-
ärztinnen/Zahnärzten sowie gefährdetem
Praxispersonal in den verschiedenen nie-
derbayerischen Regionen. Nachdem auch
wir im ZBV auf aktuelle Informationen
von BLZK, KZVB, BZÄK und KZBV an-
gewiesen sind, war es doch gelegentlich
enttäuschend, auch nur die Infos der

Homepages unserer Körperschaften zur
Verfügung zu haben. Dies ergibt zwar ein
einheitliches Aussagebild, ist aber häufig
wenig zeitnah. Hier besteht aus meiner
Sicht noch deutlicher Verbesserungsbe-
darf hinsichtlich der Kommunikation mit
den regionalen Körperschaften.

Als uns im Frühjahr 2020 die erste 
Corona-Welle überrollte, waren die meis-
ten von uns erstmal überfordert. Wie kann
ich mich und mein Personal schützen,
woher kann ich Schutzmaterial beziehen,
darf ich oder muss ich meine Praxis geöff-
net lassen, wie muss ich meine Patienten
informieren und wie hoch ist das Infekti-
onsrisiko bzw. welche Folgen hat eine
Infektion sowohl persönlich wie auch für
die Praxisorganisation? Bereits zu diesem
Zeitpunkt stellte sich eine Besonderheit
der Zahnärzteschaft heraus, wie sie nur für
eine eigenverantwortliche, selbstbewusste
Berufsgruppe mit engen rechtlichen Vor-
gaben typisch sein kann. Zum einen
erwarteten die Kolleginnen und Kollegen
sehr früh exakte, kochbuchartige Anwei-
sungen oder Vorgaben zum Praxisbe-
trieb und zur Schutzmaterialbeschaffung.
Gleichzeitig jedoch wollten manche 
Praxisbetreiber selbst sofort aktiv werden
und Tatsachen schaffen, die jedoch wenig
nützlich für die Erstellung einer allge-
meingültigen Handlungsempfehlung sei-
tens der Körperschaften waren. So zum
Beispiel der Ansatz, Praxen sofort zu
schließen, um das Infektionsrisiko zu
reduzieren. Hier müssen wir retrospektiv
unseren Körperschaften sehr dankbar sein,
dass von Anfang an die Bereitschaft der
Zahnärzte, weiter zu praktizieren, im
Gegensatz zu z.B. Baden-Württemberg
ermöglicht wurde. Dazu gehörte auch die
zeitnahe Installation von Schwerpunkt-
praxen sowie eines wöchentlichen Bereit-
schaftsdienstes. Dies führte aus heutiger
Sicht dazu, dass die wirtschaftlichen 
Folgen mit wenigen Ausnahmen im Ver-
gleich zu anderen Berufsgruppen noch
erträglich waren. Überraschenderweise

konnten wenige Praxen sogar ein außer-
gewöhnliches Erfolgsjahr erzielen.

Ebenso stellte die Beschaffung von
Schutzmaterialien eine große Herausfor-
derung dar. Lieferengpässe, weit überhöh-
te Preise sowie neue zum Teil noch unbe-
kannte Schutzhilfen wie Gesichtsschilder
oder Schutzscheiben an der Rezeption
wurden plötzlich aktuelle Themen. Und
FFP2-Masken? Bis dato nicht allen Praxis-
betreibern bekannt, wurden sie, wenn
überhaupt erhältlich, zu abstrusen Preisen
verkauft und dies bei teils unklaren Quali-
tätskriterien. Hier bewährten sich vielfach
die multiplen zahnärztlichen Organisatio-
nen. Auf regionaler Ebene wurden z.B.
durch Fortbildungsvereine und ZBV e Ein-
kaufsquellen ausgetauscht und Material-
verteilungen von Katastrophenschutz-
lieferungen organisiert. Besonders hervor-
zuheben sind Eigeninitiativen einiger sehr
fortschrittlicher Praxen, die z.B. mittels
3D-Drucker Gesichtsmasken herstellten
und verteilten. Sehr hilfreich waren auch
die von der KZVB finanzierten und an alle
bayerischen Zahnarztpraxen zugestellten
Hilfspakete mit Masken, Handschuhen
und Desinfektionsmitteln. Dennoch war
es Aufgabe der Praxen, sich selbst mit den
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Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.zbv-niederbayern.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.zbv-niederbayern.de
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nach RKI vorgegebenen Schutzmaßnah-
men einzudecken, was jedoch bis Mitte
des Jahres aufgrund sich reduzierender
Lieferengpässe immer besser möglich war.
Auch die von der KZVB immer wieder
aktualisierten Hinweise zu Kurzarbeiter-
geld oder Ausfallshilfen waren sehr förder-
lich. Im Gegensatz dazu waren die auf
Bundesebene durch das Gesundheitsmini-
sterium und anderen Ministerien sich lau-
fend ändernden Informationen oft sehr
verwirrend, die Beantragung z.B. von
Kurzarbeitergeld etwas umständlich. Der
durch den ersten Lockdown aber auch
durch Handlungsempfehlungen der eige-
nen Körperschaften verursachte Patien-
tenrückgang hat sich zur Mitte des Jahres
hin normalisiert. In manchen Praxen stell-
te sich auch ein geringer Nachholeffekt
ein. Dieser war aber auch nur in größeren
Praxen umsetzbar. Die jetzt noch laufende
2. Corona-Welle hat glücklicherweise
meist zu keinem erheblichen Patienten-
schwund geführt, sodass sich derzeit die
wirtschaftliche Gefährdung der Praxen
deutlich geringer darstellt als vor einem
Jahr. Eine große Enttäuschung in der
Zahnärzteschaft verursachte die anfangs
hoch angepriesene und dann als 0-
Nummer zu bezeichnende wirtschaftliche
Hilfe seitens der Berliner Politiker, allen
voran verursacht von unserem Finanzmi-
nister. Hoffentlich zeigt das „zahnärzt-
liche Gedächtnis“ bei der bald folgenden
Bundestagswahl die passenden Ergebnis-
se. Ebenfalls enttäuschend war die Wert-
schätzung des zahnärztlichen Berufsstan-
des hinsichtlich der Testbefähigung von
Zahnärzten. Ad absurdum wird dies der-
zeit geführt, wenn Laien jetzt testen 
dürfen, wir Zahnärzte außer bei unserem
Personal nur auf Anordnung der Gesund-
heitsämter oder ähnlicher Behörden tätig
werden dürfen.

Bereits seit Anfang Januar hat der ZBV
Niederbayern versucht, für die Nieder-
bayerischen Zahnarztpraxen mit den
regionalen Impfzentren Impflisten für
Zahnärztinnen/Zahnärzte und für gefähr-
detes Personal zu erstellen. Nach hoff-
nungsvollen ersten Gesprächen und
bereits beginnender regionaler Listener-
stellung teilte uns in der 3. Januarwoche
die Regierung von Niederbayern mit, dass
Anmeldungen zur Impfung ab sofort nur
noch persönlich über das Impfportal
„impfzentren.bayern.de“ erfolgen kön-
nen. Mittlerweile erfolgte durch den 
neuen bayerischen Gesundheitsminister

die Einstufung der Zahnärztinnen und
Zahnärzte sowie deren Personal in die
Prioritätsliste Kategorie I zusammen mit
HNO-Ärzten und Ophthalmologen. Kurz
darauf entstand durch Mitteilungen ein-
zelner Praxen ein erhebliches Informati-
onschaos. Da die einzelnen Impfzentren
sehr unterschiedlich mit Impfdosen ver-
sorgt wurden und teilweise kurzfristig
geringe Restmengen vorhanden waren,
wurden diese in Einzelfällen auch an
Zahnarztpraxen verimpft. Auch fordern
seit kurzem einzelne Impfzentren wie z.B.
in Nürnberg Listen von Zahnarztpraxen
zur bevorzugten Impfung an. Auch hier ist
der ZBV Niederbayern bereits in Kommu-
nikation mit regionalen Impfzentren. Soll-
ten Impfärzte oder Impfzentren Sie
außerhalb der regulären Berechtigung zur
Impfung auffordern, so können Sie oder
Ihr Personal diese Termine selbstverständ-
lich wahrnehmen. Dies ist jedoch nicht für
eine öffentliche Darstellung geeignet, da
unsere Patienten, die nach hohem Auf-
wand mittlerweile den in den Praxen
getroffenen Schutz- und Hygienemaß-
nahmen vertrauen, verunsichert werden
könnten. Dies gilt auch für Informationen
an die Presse. Überaktivitäten Einzelner
sind hier für den Berufsstand schädlich.

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein
Impfschutz wird in absehbarer Zeit für alle
Impfwillige in unserer Berufsgruppe zur
Verfügung stehen. Dennoch werden die
Herausforderungen bei der Bewältigung
der Corona-Pandemie noch länger 
existent bleiben. Stichworte: Mutationen,
Gleichbehandlung nicht impfbereiter 
Personen u.a. 

Hot oder Schrott: 

Hot: Der Berufsstand der Zahnärzte hat
bislang eher positiv die Pandemiewirren
bewältigt. Insbesondere dank regionaler
Mithilfe einzelner Zahnarztgruppen, Fort-
bildungsvereine, aber auch dank unserer
bayerischen Körperschaften.

Schrott: Unkoordinierte Handlungsanwei-
sungen, zu spät zur Verfügung gestellte
Schutzmittel, ein Schutzschirm der seinen
Namen nicht wert ist und jetzt eine viel zu
geringe bestellte Impfmaterialmenge, sind
leider derzeit kein Grund, unseren Berliner
Politikern ein positives Zeugnis auszu-
stellen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft

und Geduld sowie einen baldigen Schutz
vor der bestehenden Infektionsgefahr.
Bereits betroffenen Zahnärztinnen und
Zahnärzten oder Ihrem Personal wünsche
ich baldige Genesung.

Ernst Binner 
1. Vorsitzender
ZBV Niederbayern
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Zahnärztlicher Bezirksverband Niederbayern

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Am Essigberg 14 / Theresiencenter
(2. Obergeschoss)
Eingang links neben der Hauptpost/
Postbank-Filiale
94315 Straubing

Telefonzentrale 09421-56 86 88-0
Telefax 09421-56 86 88-88

Email: info@zbv-niederbayern.de

Sprech- und Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in Straubing

Zu folgenden Zeiten erreichen Sie uns persönlich in der Geschäftsstelle des ZBV
Niederbayern oder unter der Telefonnummer 09421 / 56 86 88-0

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00

14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 -

und nach Vereinbarung.

Direkte Ansprechpartnerinnen

Sollte eine Ansprechpartnerin nicht erreichbar sein, hilft Ihnen selbstverständlich gerne eine Kollegin weiter.

ZBV Niederbayern
Gabi Blaschzok

• Mitgliederverwaltung
• Berufsordnung
• Berufsrecht
• Beitragswesen
• Alters- und Behindertenbehandlung
• Röntgenaktualisierungen
• Geschäftsstellenleitung

Telefon Durchwahl:
09421 568688-50

E-Mail:
gblaschzok@zbv-niederbayern.de

ZBV Niederbayern
Brigitte Zimmermann

• Ausbildung und Prüfungen
• ZFA
• EQJ
• Anzeiger Zahnärztliche Nachrichten
• Prüfungsausschüsse
• Prophylaxe und Prothetik
• Ausbildungsmessen und -initiativen

Telefon Durchwahl:
09421 568688-40

E-Mail:
bzimmermann@zbv-niederbayern.de

ZBV Niederbayern
Petra Biendl

• Buchhaltung
• Fortbildungen
• Vorstandssekretariat
• Kursverwaltung
• Datenschutzbeauftragte

Telefon Durchwahl:
09421 568688-30

E-Mail:
biendl@zbv-niederbayern.de

Zahnarztsuche in Bayern – 
ein Service der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Sie möchten in der Zahnarztsuche erscheinen?
In Bayern niedergelassene Zahnärzte haben die Möglichkeit, in der Online-Zahnarztsuche der BLZK unter
http://zahnarztsuche.blzk.de zu erscheinen.

Voraussetzung für eine Veröffentlichung ist die schriftliche Einwilligung des Zahnarztes. Danach werden fol-
gende Stammdaten aus der Mitgliederdatei in der Zahnarztsuche veröffentlicht. Die Einwilligungserklärung
finden Sie unter folgendem Link: https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/id/pa_zahnarztsuche.html

Ihre Stammdaten haben sich geändert? 
Bei Änderung der Stammdaten müssen Sie sich an den für Sie zuständigen ZBV wenden, damit dort in der Mit-
gliederdatenbank Ihre zu ändernden Daten korrekt hinterlegt werden können. Diese Daten werden an die
BLZK übermittelt. Der Weg geht also immer über den ZBV als zuständige Stelle.

Ansprechpartnerin beim ZBV Niederbayern, Frau Gabi Blaschzok, Tel. 09421 568688-50
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Der Mitgliedsbeitrag für das 2. Quartal
2021 ist am 1. April 2021 zur Zahlung
fällig.
Sofern Sie dem ZBV Niederbayern ein
Lastschriftmandat erteilt haben, werden
die Beiträge jeweils zum 1. des zweiten
Monats eines Quartals eingezogen.
Sollte dem ZBV Niederbayern kein Last-
schriftmandat vorliegen, sind die Beiträ-
ge zum 1. eines Quartals zu überweisen.

Mitgliedsbeiträge

Quartalsbeiträge zum
ZBV Niederbayern

Gruppe 1 2A 2B 3A

Euro 112,50 50,00 25,00 112,50

Gruppe 3B 3C 3D

Euro 50,00 50,00 25,00

Gruppe 5
Euro 50 v.H. der Beitragshöhe nach der 

betreffenden Beitragsgruppe

Bankverbindung:

Sparkasse Niederbayern-Mitte
IBAN DE21 7425 0000 0000 0059 00,
BIC BYLADEM1SRG
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000110645

Nach § 3 Abs. 1 Meldeordnung der BLZK
ist jedes neue Mitglied eines Zahnärzt-
lichen Bezirksverbandes verpflichtet, sich
bei diesem zu melden. Es ist ein Melde-
bogen auszufüllen, den der Zahnärzt-
liche Bezirksverband ausgibt. Dem Mel-
debogen sind die Approbationsurkunde
bzw. die Erlaubnis nach § 13 des Geset-
zes über die Ausübung der Zahnheilkun-
de, ggf. die Promotionsurkunde und die
Fachgebietsanerkennung, beizufügen.

Alle Urkunden müssen mit einem origi-
nalen amtlichen Beglaubigungsvermerk
versehen sein.

In Ihrem eigenen Interesse erinnern wir
auch bereits geführte Mitglieder um
Beachtung der Meldeordnung, da Ände-
rungen und Mitteilungen unter Umstän-
den Auswirkungen auf Beitragseinstu-
fungen und Postzustellungen haben. 

So besteht für Mitglieder Anzeigepflicht
nach § 3 Abs. 2 der Meldeordnung
gegenüber dem Zahnärztlichen Bezirks-
verband bei:
a) erstmaliger oder erneuter Zulassung
sowie bei jeder sonstigen Aufnahme
der Berufsausübung,

b) Aufgabe der Praxis oder Ausscheiden
aus einer Praxis,

c) sonstiger vorübergehender oder dau-
ernder Aufgabe der Berufsausübung,

d) Arbeitsplatzwechsel,

Meldeordnung

e) Verlegung der Hauptwohnung im
Sinne des Melderechts, sowohl inner-
halb des Bereichs des Zahnärztlichen
Bezirksverbandes als auch über dessen
Grenze hinweg,

f) Änderung von Name oder Familien-
stand, Erwerb einer Promotion.

Eine Meldung des Arbeitgebers an die
KZVB ersetzt nicht die Information an
den ZBV.

Deshalb bitten wir alle Praxisinhaberin-
nen und Praxisinhaber, dem ZBV umge-
hend mitzuteilen, dass sie eine Assistentin
bzw. einen Assistenten in ihrer Praxis
beschäftigen oder wenn eine angestellte
Zahnärztin bzw. ein angestellter Zahnarzt
tätig wird. Insbesondere sollten wir über
den Beginn und die Beendigung derarti-
ger Arbeitsverhältnisse informiert werden,
auch wenn die betroffenen Zahnärzte
grundsätzlich selbst zu diesen Meldun-
gen verpflichtet sind. Die Angaben sind
zum einen notwendig zur Feststellung
der korrekten Beitragsgruppe der betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen, zum
anderen kann dem zahnärzt-lichen Nach-
wuchs in Zukunft mehr Beratung und
Hilfestellung angeboten werden. 

Weitere Auskünfte erteilt gerne beim ZBV
Niederbayern Frau Gabi Blaschzok unter
der Tel. Nr. 0 94 21-56 86 88-50, email:
gblaschzok@zbv-niederbayern.de

Berufshaftpflichtversicherung –
Nachweispflicht

nisses, gegen Haftpflichtansprüche abge-
sichert.“

Der ZBV Niederbayern bittet aus diesem
Grund bei Neuanmeldungen oder Um-
stufungen von Mitgliedern um Vorlage
eines Nachweises einer ausreichend ab-
geschlossenen Berufshaftpflichtversiche-
rung (Kopie der Versicherungspolice bzw.
Bescheinigung des Versicherers).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
Zuwiderhandlungen dieser Nachweis-
pflicht mit Bußgeld geahndet werden
können.

In § 4 der Berufsordnung für die Bayeri-
schen Zahnärzte (in der ab 01.03.2014
geltenden Fassung) ist folgendes geregelt:

„Der Zahnarzt ist verpflichtet, sich gegen
die aus der Ausübung seines Berufs erge-
benden Haftpflichtansprüche ausrei-
chend zu versichern und dies auf Ver-
langen des zuständigen Zahnärztlichen
Bezirksverbands oder der Landeszahn-
ärztekammer nachzuweisen. Die Versi-
cherungspflicht besteht für den Zahnarzt
persönlich, es sei denn, er ist in vergleich-
barem Umfang, insbesondere im Rahmen
eines Anstellungs- oder Beamtenverhält-
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Hygiene im Fokus

Ein Jahr Pandemie mit den damit ver-
bundenen Schutzmaßnahmen wie etwa
Abstandsregelungen, Mundschutz und
Hygieneregeln hat inzwischen Spuren im
kollektiven Gedächtnis unserer Gesell-
schaft hinterlassen. Patienten, die in der
Vergangenheit den in den Praxen zur
Anwendung kommenden Hygieneregeln
vertrauten, hinterfragen diese inzwischen
und fordern teilweise auch Einblick in
deren Ausgestaltung und tatsächliche
Umsetzung.

Der Zahnärztliche Bezirksverband Nieder-
bayern registriert hier eine Zunahme von
Meldungen kritischer Patienten, die tat-
sächliche oder vermeintliche Missstände
bei der Umsetzung der allgemeinen und
besonderen Hygieneregeln in den Zahn-
arztpraxen melden. Aus diesem Anlass
möchten wir nochmals auf die Einhal-
tung der Hygieneanforderungen - gerade
in den auch für die Patienten sichtbaren
Tätigkeitsbereichen – hinweisen, um
jedem Patienten die gewünschte Sicher-
heit auch in einer für diese wahrnehmba-
ren Form zu vermitteln. Im Folgenden
soll ein kurzer Überblick über die im
direkten Kontakt mit dem Patienten, d. h.
während der Zahnbehandlung einzuhal-
tenden allgemeinen Hygieneanforderun-
gen, aber auch über die aktuell aufgrund
des fortbestehenden Infektionsgesche-
hens einzuhaltenden Regeln gegeben
werden.

1. Allgemeine Hygieneregeln

Auf der Grundlage der Biostoffverord-
nung (BioStoffVO) und berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften (TRBA/BRG
250) sind die Praxisinhaber verpflichtet,
einen den individuellen Praxisgegeben-
heiten entsprechenden spezifischen
Hygieneplan zu erstellen. Dieser legt mit
internen Arbeitsanweisungen für die ein-
zelnen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
Verhaltensregelungen und Maßnahmen
zur Reinigung, Desinfektion und Sterili-
sation, zur Ver- und Entsorgung, zum
Tragen von Schutzausrüstung usw. fest
und enthält auch Anweisungen für Not-
fälle sowie die arbeitsmedizinische Vor-
sorge.

Den Beschäftigten muss der Praxisinha-
ber anhand des Hygieneplans geeignete
Anweisungen und Erläuterungen ertei-
len. Um deren Umsetzung auch stets zu
gewährleisten, hat dies gegenüber den
Beschäftigten nicht nur bei ihrer Einstel-
lung, sondern auch bei Veränderungen in
ihrem Aufgabenbereich und bei der Ein-
führung neuer Arbeitsverfahren zu erfol-
gen. Die Vorgaben für Zahnarztpraxen
sind im Hygieneplan und Hygieneleit-
faden der Bundeszahnärztekammer, 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer
sowie in den Empfehlungen der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention beim Robert-Koch-
Institut „Infektionsprävention in der
Zahnheilkunde – Anforderungen an die
Hygiene“ festgehalten. Diese allgemei-

nen Hygienevorschriften gehen davon
aus, dass regelmäßig potenziell infektiö-
se Patienten (etwa mit Masern, TBC,
Hepatitis usw.) zur Behandlung in der
Praxis vorstellig werden. Bei der Arbeit
am Patienten sind – nicht nur zum
Schutz des Behandlers und des Praxis-
personals – eine Reihe von infektionsprä-
ventiven Maßnahmen zu ergreifen.

a) Handhygiene

Die Hände des Behandlers wie auch des
Personals sind das wichtigste Über-
tragungsvehikel für Krankheitserreger.
Daher stellt die Handhygiene eine der
wichtigsten Maßnahmen zur Verhütung
von Infektionen dar. Es gehört zu den all-
gemeinen Regeln der Händehygiene,
auch vor Arbeitsbeginn und nach Arbeit-
sende die Hände mit Wasser und Seifen-
lotion zu waschen.
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Werden bzw. wurden bei der Behandlung
Handschuhe getragen, ist eine hygieni-
sche Händedesinfektion vor jeder
Behandlung, bei jeder Behandlungsun-
terbrechung, bei Handschuhwechsel und
auch nach Behandlungsende erforder-
lich. Hierzu ist ein geeignetes Desinfekti-
onsmittel zu verwenden und dabei die
vorgeschriebene Einwirkungszeit zu
beachten. Höhere Anforderungen wer-
den bei der chirurgischen Händedesin-
fektion gestellt, die vor dem Anlegen ste-
rile Handschuhe bei umfangreicheren
chirurgischen Eingriffen oder bei Patien-
ten mit erhöhten Infektionsrisiko erfor-
derlich ist.

b) Schutz vor Kontamination

Im Rahmen des Schutzes vor Kontamina-
tion gehören neben dem Abdecken von
Flächen und Gegenständen und dem
Tragen von Schutzkleidung vor allem die
Verwendung von Schutzhandschuhen
und gegebenenfalls Mund-Nasen-
Schutz bzw. Augenschutz zu den all-
gemein anzuwendenden Hygienemaß-
nahmen.

Schutzhandschuhe sind nicht nur bei
einer Infektionsgefährdung obligato-
risch, sondern auch schon dann, wenn
mit Körperflüssigkeiten oder Sekrete
kontaminierte Bereiche oder Oberflächen
berührt werden. Selbstverständlich sind
die Handschuhe zwischen der Behand-
lung verschiedener Patienten zu wech-
seln.

Die Verwendung sterile Handschuhe
minimiert die Übertragung von Mikroor-
ganismen von den Händen der Behandler
in das Wundgebiet ebenso wie eine Kon-
tamination der Haut der Behandler mit
dem Blut und Körperflüssigkeiten des
Patienten.

Zur Verringerung des Infektionsrisikos
durch Mikroorganismen enthaltende
Aerosole oder Blut- und Speichelspritzer
sollte grundsätzlich ein geeigneter, dicht
anliegender Mund-Nasen-Schutz sowie
eine Schutzbrille, die die Augen mög-
lichst auch seitlich abdeckt, getragen
werden. Der Mund-Nasen- Schutz ist bei
der Durchfeuchtung bzw. Verschmut-
zung zu wechseln.

2. Hygiene bei Pandemielage

Zum Schutz der Gesundheit von Patien-
ten, Praxispersonal und Behandler wur-
den die allgemein anzuwendenden 
Vorkehrungen überarbeitet, um einer
Übertragung von SARS-CoV-2 vorzubeu-
gen. Hierbei ist stets von der Möglichkeit
einer vorliegenden symptomlosen Infek-
tion des Patienten auszugehen.

a) Instruktiv und gut in bestehende
Hygienekonzepte zu integrieren ist das
vom Institut der Deutschen Zahnärzte
erarbeitete „System von Standardvor-
gehensweisen für Zahnarztpraxen
während der Coronavirus- Pandemie“,
das neben Flussdiagrammen zum
Patientenmanagement und Anamne-
sebögen zur Risikoeinschätzung eine
Reihe von Standardvorgehensweisen in
Einzelschritten darstellt. Hiervon wer-
den alle Schritte von der Terminverga-
be über die Standardbehandlung bis
hin zur Behandlung unter Einhaltung
erhöhter hygienischer Schutzvor-
kehrungen in der Praxis erfasst.

b) Nach den Vorgaben der Bundeszahn-
ärztekammer und der Bayerischen
Landeszahnärztekammer sollen insbe-
sondere die nachfolgenden Punkte
beachtet werden, um einer Über-
tragung bzw. Ansteckung mit SARS-
CoV-2 vorzubeugen. Neben den allge-
meinen Verhaltensregeln für Patien-
ten, wie den Abstandsregeln, dem
Tragen von Mund-Nasen-Schutz und
dem Gebot, die Hände zu desinfizie-
ren, hat die konsequente Umsetzung
und Durchführung der Hygienemaß-
nahmen auf Seiten der Behandler und
des Praxispersonals auch gerade unter
dem Gesichtspunkt der Wahrnehm-
barkeit dieser Maßnahmen für den
Patienten erheblich an Bedeutung
gewonnen. Es ist aufgrund der stets
unklaren Lage, ob bereits eine Infekti-
on beim Patienten vorliegt, darauf zu
achten, dass während der gesamten
Patientenbehandlung von Behandler
und Assistenz Brille bzw. Schutz-
visiere/-schilde, Mund-Nasen-Schutz,
Handschuhe und gegebenenfalls auch
Schutzkittel getragen werden. Ferner
ist die Einhaltung der Griffdisziplin
stets in Erinnerung zu rufen.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Maß-
nahmen empfiehlt es sich, diese in regel-
mäßigen Teambesprechungen zu wie-
derholen, nötige Maßnahmen und
Routinen zu erörten, Fragen zu klären
aber auch erforderliche Anpassungen der
Betriebs- und Behandlungsabläufe vor-
zunehmen.

Der Zahnärztliche Bezirksverband Nie-
derbayern hat davon Kenntnis erlangt,
dass sich Patienten bei tatsächlichen oder
auch nur vermeintlichen Hygieneverstö-
ßen direkt mit den Gesundheitsämtern in
Verbindung setzen und dort Meldung
erstatten. Hierdurch ist mit einer ver-
schärften Kontrolle und Überwachung
der Zahnarztpraxen durch die zuständi-
gen Gesundheitsämter und die Gewerbe-
aufsicht zu rechnen. Wir regen daher
nachdrücklich an, die bestehenden
Hygienekonzepte unter diesen Gesichts-
punkten zu prüfen und gegebenenfalls
anzupassen um hier drohende Unan-
nehmlichkeiten zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.iur. Andreas Zach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht

ZACH.MEDIZINRECHT.
Levelingstraße 21
81673 München
Tel. 089-54 88 46 0
Fax 089-54 88 46 17
kontakt@ra-zach.de 
www.ra-zach.de 
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Zur diesjährigen Mitgliederversammlung,
Corona bedingt in der Joseph-von-
Fraunhofer-Halle in Straubing, begrüßt
der 1. Vorsitzende ZA Ernst Binner 10
Kolleginnen und Kollegen sowie Herrn
Rechtsanwalt Dr. iur. Andreas Zach aus
München, Rechtsberater des ZBV Nieder-
bayern.

Innerhalb der vorgeschriebenen Frist
ging beim ZBV Niederbayern kein Antrag
auf Ergänzung der Tagesordnung ein.
Die Niederschrift über die letzte Mitglie-
derversammlung vom 20.11.2019 wird
einstimmig, bei Enthaltung des Vorstan-
des, genehmigt.

Es folgt der ausführliche Tätigkeitsbe-
richt des 1. Vorsitzenden. Zunächst gibt
Herr Binner einen Überblick über die 
Mitgliederbewegung innerhalb des ZBV
Niederbayern, anschließend wird der im
Berichtszeitraum verstorbenen acht 
Kolleginnen und Kollegen gedacht. In
seiner Eigenschaft als Mitglied des Vor-
standes der Bayerischen Landeszahnärz-
tekammer nahm Herr Binner an sechs
Vorstandssitzungen und einer Klausur-

Kurzbericht über die ordentliche Mitgliederversammlung 
des ZBV Niederbayern
am 18. November 2020 in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle in Straubing

tagung teil, über deren Inhalt und Ver-
lauf die Vorstandskollegen*innen infor-
miert wurden.

Der Bericht über die Arbeit im ZBV 
Niederbayern gliedert sich in folgende
Punkte:

• Berufsrechtliche Angelegenheiten

• Pandemie geschuldete Hilfestellungen
des ZBV zu Fragen wirtschaftlicher
Konsequenzen

• Materialverteilung während der 
1. Corona-Welle durch den 
ZBV Niederbayern

• Umsatzsteuerbefreiung

• Verwaltung – Installation neuer 
Programme

• Personalneuerungen

• Teilnahme an Veranstaltungen 
und Treffen in der Funktion als 
1. Vorsitzender

Der 1. Vorsitzende bedankt sich beim
Vorstand für die Unterstützung seiner
Arbeit im abgelaufenen Berichtszeitraum
und erteilt das Wort den Referenten:

• Herrn Dr. Ludwig Leibl – 
Zahnärztliches Personal/Haushalt

• Herrn ZA Walter Wanninger – 
Fortbildung und GOZ

• Herrn Dr. Peter Maier – ZNN

• Herrn Dr. Winfried Benda – 
Praxisführung – entschuldigt

• Frau Dr. Monika Jungbauer – 
Oralchirurgie/Junge Zahnärztinnen
und Zahnärzte – entschuldigt

• Herrn Dr. Bernd Fuchs – 
Gutachterwesen

• Frau ZÄ Gisela Sandmann – 
Koordination mit zahnärztl. Vereinen
und Angestellte Zahnärztinnen und
Zahnärzte

• Herrn Dr. Matthias Kiefl – 
Kieferorthopädie – entschuldigt

• Vorbeugende Zahnheilkunde/Geriatrie
– wird von Herrn ZA Ernst Binner
selbst betreut. 

Fragen zu den einzelnen Referaten kön-
nen zufrieden stellend beantwortet wer-
den.



ZBV INFO

ZNN 1-2021 9

Frau Dr. Jana Krümpelmann, die zusam-
men mit Frau Dr. Janina Podolsky die
Kassenprüfung im ZBV Niederbayern am
14.10.2020 durchführte, wird das Wort
erteilt. Die Prüfung ergab keinerlei Bean-
standungen.

Im Anschluss daran wird, wie vom Vor-
stand empfohlen, die im Prüfbericht 
der Bundeszahnärztekammer aufgeführ-
ten Mittelüberschreitungen von der Mit-
gliederversammlung einstimmig bewil-

ligt. Dem Vorstand wird einstimmig, bei
Enthaltung der Betroffenen, Entlastung
erteilt.

Herr Dr. Leibl erläutert einzelne Positio-
nen des Haushaltsplans 2021 und beant-
wortet Fragen dazu. Der Haushaltsplan
2021 wird mit den Gesamtsummen von
563.720,63 € in den Einnahmen und
Ausgaben mit dem Zusatz „Ausgaben,
für die ein sachlicher und verwaltungs-
mäßiger Zusammenhang besteht, sind

gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnah-
men aus wissenschaftlicher Fortbildung
decken entsprechende Mehrausgaben“
einstimmig genehmigt.

Mit dem Dank an die Kollegen*innen für
das Interesse schließt Herr Binner die
Mitgliederversammlung des ZBV Nieder-
bayern.

ZA Ernst Binner
1. Vorsitzender
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Dr. Alexander Hartmann
Co-Referent für GOZ

ZA Walter Wanninger
Referent für GOZ und Fortbildung

Haben Sie den Titel gelesen und auch
gedacht: „Was will man denn zu so
einem Alltagsthema noch Wissenswertes
zusammentragen?“ – Im Prinzip haben
Sie ja Recht.

Die noch vielen von uns bekannte
Abrechnungsproblematik der dentinad-
häsiven Restauration in der GOZ 1988
(Analogberechnung) wurde ja mit der
Aufnahme der entsprechenden Positio-
nen 2060, 2080, 2100, 2120 in die GOZ
2012 weitgehend geklärt – allerdings zu
einem beträchtlichen Preis – einer ca.
40% Abwertung gegenüber den vorher
üblichen Analogpositionen (215-217a).
Somit wurde über Nacht die Wirtschaft-
lichkeit einer Alltagsleistung massiv 
eingeschränkt und durch die wider-
rechtliche Nichtanpassung des GOZ-
Punktwertes (inzwischen seit 1988) wird
sie auch noch zusätzlich kontinuierlich
entwertet.

Zunächst beschäftigen wir uns mit den
Positionen der 

1-flächigen (2060)
2-flächigen (2080)
3-flächigen (2100) und
mehr als 3-flächigen Restauration (2120)

Was ist inkludiert?

Die Leistungsbeschreibung „Präparieren
einer Kavität und Restauration mit 
Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik
(konditionieren), ....flächig, ggf. ein-
schließlich Mehrschichttechnik, ein-
schließlich Polieren, ggf. einschließlich
Verwendung von Inserts“ schließt viele
Einzelschritte ein, aber auch aus.

Mit diesen Leistungen ist eine Restaura-
tion aus plastischem Komposit-Material
(ggf. auch mit Inserts) modelliert in meh-
reren Schichten abgegolten.

Was ist ausgeschlossen?

Die Leistungsbeschreibung fordert eine
Kavität (in der Regel einen kariösen
Defekt), non-invasive Restaurationen,
ästhetische Umformungen, Reparaturen
an Kronen, funktionelle Restaurationen,
u.ä. sind mit den Positionen nicht erfasst,

Die dentinadhäsive Kompositrestauration
– alles längst bekannt?

müssen daher anderweitig berechnet
werden. Es empfiehlt sich in der Regel
eine Analogberechnung nach §6 Abs.1
GOZ.

Was kann zusätzlich 
berechnet werden? 

Neben den genannten Positionen
berechnungsfähig sind die 2030, 2040,
(2330) GOZ, zusätzliche Kavitätendesin-
fektion mit Ozon oder PACT (analog
nach §6 Abs.1 GOZ).

Die Politur in derselben Sitzung ist in der
Honorierung enthalten, in einer Folgesit-
zung erfolgt sie unter Berechnung der
GOZ 2130.

Nach Gutachten von Prof. Frankenberger
stellt das Konditionieren in der Leis-
tungsbeschreibung nicht den kompletten
Vorgang der Adhäsion an den Zahn dar.
Der adhäsive Verbund zum Zahn stellt
somit eine selbständige Leistung dar, die
mit der GOZ 2197 beschrieben und sepa-
rat zu berechnen ist. Hierzu gibt es eine
sehr unterschiedliche Rechtsprechung 
(s. dazu https://www.bzaek.de/goz/
informationen-zur-goz.html den Punkt
einschlägige Urteile). Eine höchstrichter-
liche Entscheidung – und eine damit
abschließende Klärung – wird von den
Kostenträgern durch außergerichtliche
Vergleiche versucht zu vermeiden.

Auch wenn sich viele Kostenträger wei-
gern die Trennung der Leistungen zu
akzeptieren und erstatten, ist der ZBV
Niederbayern der Ansicht, dass die GOZ
2197 neben den Positionen der GOZ
2060, 2080, 2100, 2120 berechnungs-
fähig ist – und zwar je Befestigungsvor-
gang. Das gilt also nicht nur für die Be-
festigung an Zahnsubstanzen, sondern
auch an anderen Restaurationsmateria-
lien (z.B. Bei Reparaturen/Ergänzungen
von alten, bestehenden Restaurationen –
dieser zusätzliche Verbindungsvorgang
wird im Übrigen von den meisten
Kostenträgern auch akzeptiert und
erstattet).

Hinweis: Da gemäß BVerwG.-Entscheid
aus dem Jahre 1994 (AZ: 2 C 12/93)

eine zahnärztliche Rechnung schon dann
als angemessen anzusehen ist, wenn sie
einer zumindest vertretbaren Auslegung
der Gebührenordnung folgt, sind die
Voraussetzungen für eine Erstattung
eines Kostenträgers gegeben.
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Wirtschaftliche Aspekte:

Aufgrund der ohnehin schon niedrigen
Bewertung der dentinadhäsiven Restau-
rationen muss ein komplettes Ausschöp-
fen des Gebührenrahmens schon im
Interesse der ausreichenden Zeit für eine
lege artis Anfertigung im Routinevor-
gang in Erwägung gezogen werden. 
Bitte denken Sie immer an eine nachvoll-
ziehbare Kurzbegründung, die den
Anforderungen des §5 Abs.2 GOZ ent-
spricht. 

Im Alltag wird aber auch zwangsläufig
immer wieder  eine abweichende Gebüh-
renvereinbarung nach § 2 Abs. 1 und 2
GOZ in Frage kommen.

Beispiel einer Alltagsleistung:

GKV-Patient, Kunststoffrestauration 2-
flächig mo, vereinbarte MKV-Zuzahlung
80,- Euro.

BEMA 13b
39 Pkt x 1,1670 € 
(Punktwert AOK Bayern 
ab 01.01.2021) = 45,51 €
+ 80,- Euro vereinbarte 
Eigenleistung des Patienten: =125,51 €

GOZ 2080
556 Pkt x 0,0562421 € 
(Punktwert GOZ seit 1988) 
x 1,0f = 31,27 €
ergibt für 125,51 € einen
notwendigen Faktor von  F = 4,01

So schnell ist der Gebührenrahmen bis
zum Steigerungsfaktor 3,5 gesprengt.
Bitte bedenken Sie:

Sie benötigen formell eine separate Ver-
einbarung nach §2 Abs.1 und 2 GOZ und
auch separate Unterschriften (nach
Ansicht des GOZ-Referates des ZBV Nie-
derbayern kann dies aber durchaus auf
einem Formular geschehen). Bitte prüfen
Sie Ihre MKV-Vordrucke diesbezüglich.

Der Blick in die Zukunft:

Sie sollten stets über eine Gleichbehand-
lung der Privatpatienten nachdenken. Sie
sollten sich also auch dort der fortlaufen-
den Entwertung der Leistung durch
Nichtanpassung des PW bewusst sein
und auch Vereinbarungen nach §2 Abs.1
und 2 GOZ implementieren, um eine

wirtschaftliche Erbringung der Leistun-
gen beibehalten zu können. Wir alle wer-
den also zwangsläufig unsere Privatpa-
tienten auch an Eigenbehalte gewöhnen
müssen, um die Kompositrestauration als
hochwertige Leistung auch langfristig
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
erbringen zu können.

Gerade bei dieser Alltagsleistung wird die
Entwertung der GOZ durch die Weige-
rung der Anhebung des GOZ-Punktwerts
durch die Bundesregierung täglich
offensichtlich. Dass dadurch für Privat-
versicherte und Beamte Eigenanteile ent-
stehen, nimmt die Politik seit Jahren in
Kauf, es macht daher keinen Sinn diese
selbst zu kompensieren. Wenn die Politik
Missstände erzeugt, muss man diese lei-
der den Betroffenen offensichtlich
machen. Nur die Patienten können ihrer
Beihilfe, ihrer PKV und ihrem Dienstherrn
klarmachen, dass sie nicht gewillt sind,
durch deren Untätigkeit von Jahr zu Jahr
schlechter gestellt zu werden.

Dr. Alexander Hartmann
stellv. Referent GOZ-Referat
des ZBV Niederbayern

Wie immer auch hier der Hinweis:

Es handelt sich um die fachlich fundierte Sicht
des Gebührenreferates des ZBV Niederbayern.
ZBVe sind aufgrund Ihres Status als KdÖR per se
neutral und haben das nötige zahnärztliche
Fachwissen, um Auslegungen des Gebühren-
rechts vorzunehmen. Wir können natürlich keine
Gewähr für Erstattungen durch Versicherungen
bieten (Trennung von Berechnung und Erstat-
tung). Bei Erstattungsschwierigkeiten können
unsere Stellungnahmen für Patienten aber als
Argumentationsgrundlage sehr hilfreich sein, in
Gerichtsprozessen sind sie auch neben offiziel-
len Gutachten als neutrale Stellungnahme zu
berücksichtigen.
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Alternativen zum einfachen Satz
Wie Zahnärzte höhere Hygienekosten ausgleichen können

München  – Trotz der unverändert nied-
rigen „Corona-Hygienepauschale“ kön-
nen  Zahnarztpraxen höhere  Kosten  für
Hygiene-Schutzmaßnahmen bei der Be-
handlung von Privatversicherten geltend
machen.  Darauf weist  die Bayerische
Landeszahnärztekammer hin und gibt
auf ihrer Webseite Tipps für alternative
Berechnungsmöglichkeiten.

Seit 1. Oktober 2020 kann bei der
Behandlung von Privatpatienten nur
noch der einfache Satz der Corona-
Hygienepauschale in Höhe von 6,19 Euro
in Rechnung gestellt werden. Ein ent-
sprechender Beschluss des Beratungs-
forums für Gebührenordnungsfragen,
dem die Bundeszahnärztekammer, der
Verband der Privaten Krankenversiche-
rung sowie Vertreter der Beihilfe von
Bund und Ländern angehören, wurde
nun bis zum 31. März 2021 verlängert.

Der Präsident der BLZK, Christian Berger,
hält diese auch für Arztpraxen geltende
Regelung für ungenügend: „In der Coro-
na-Pandemie sind die Ausgaben für
Hygienemaßnahmen mit erhöhtem Auf-
wand für Schutzkleidung und Desinfek-
tionsmittel, geänderte Abläufe am Emp-
fang, Gespräche mit den Patienten,
zusätzliche Schutzmaßnahmen für war-
tende Patienten und für den erhöhten
Verwaltungsaufwand deutlich gestie-
gen“, gibt er zu bedenken. Ein Betrag
von 6,19 Euro pro Patient reiche daher
nicht aus, um kostendeckend arbeiten zu
können.

Berger rät den Zahnarztpraxen stattdes-
sen, eine der folgenden Alternativen in
Anspruch zu nehmen:

1. Abschluss einer Vereinbarung mit dem
Patienten  nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ
Auf der sicheren Seite sind Zahnärzte
mit der Berechnung gemäß § 2 Abs. 1
und 2 GOZ. Bei dieser Option muss vor
der Behandlung eine schriftliche Ver-
einbarung mit dem Patienten getrof-
fen werden. Der Patient erhält dann
zwar möglicherweise keine Erstattung,
ist aber verpflichtet, die Summe, die
der früheren Hygienepauschale von

14,23 Euro entspricht, in jedem Fall zu
begleichen.

2. Berücksichtigung über den Steige-
rungssatz nach § 5 GOZ.
Diese Möglichkeit setzt voraus, dass
der Steigerungsfaktor bis zum 3,5-
fachen Satz nicht bereits durch andere
Erfordernisse bei der Behandlung aus-
geschöpft wurde. Ob eine Begründung
gemäß § 5 Abs. 2 GOZ bei den Kosten-
erstattern Anerkennung findet, ist
zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor-
hersehbar. Um den Zahlungsanspruch
durchzusetzen, können eventuell
Nachbegründungen erforderlich wer-
den.

Berger will die Zahnärzte in Bayern auch
im Jahr 2021 dazu ermuntern, betriebs-
wirtschaftlich zu denken: „Machen Sie
Ihre Patienten immer wieder auf die
gestiegenen Aufwendungen aufmerksam
und nutzen Sie die derzeit verbleibenden
Abrechnungsmöglichkeiten! Sie unter-
stützen damit Ihre Kammer im Einsatz
für eine leistungsgerechte Honorierung.“

Ausführliche Informationen zur Corona-
Hygienepauschale finden Zahnarztpra-
xen auf der Web- seite der BLZK:
www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/
licoronahygienepauschalebeschluss-
nr-37.html

Die Zeit, die für einzelne Behandlungs-
leistungen zur Verfügung steht, können
Zahnärzte in der „Bayerischen Tabelle
2020“ einsehen:
https://shop.blzk.de/blzk/site.nsf/id/
libayerischetabelle.html

Kontakt:
Christian Berger, Präsident der BLZK 
und Referent Honorierungssysteme,
Telefon: 089 230211-360, 
Fax: 089 230211-361,  
E-Mail: goz@blzk.de

Pressemitteilung
der Bayerischen Landeszahnärztekammer
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ZA Walter Wanninger
Referent für Fortbildung und GOZ

Fortbildungskurse 
„Prothetische Assistenz“ und 
„Prophylaxe-Basiskurs”

– Kursvoraussetzungen –

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

um eine effiziente Kursgestaltung und
einen reibungslosen Kursablauf gewähr-
leisten zu können, bitten wir höflich um
Beachtung folgender Anmerkungen:
Die Kurse verlangen den Besitz von Vor-
kenntnissen seitens der fortzubildenden
Teilnehmerin. Es ist nicht Aufgabe des
Kurses, die Zahnmedizinische Fachange-
stellte mit der Thematik erstmals vertraut
zu machen. Vielmehr sollen die bereits
bestehenden Kenntnisse und Fertigkeiten
verbessert, vertieft und bestätigt werden.
Unabdingbare Kursvoraussetzungen:
• überdurchschnittliches Engagement in
der täglichen Praxis

• überdurchschnittlich gute Noten bei
der Helferinnen-Abschlussprüfung

• und/oder mehrjährige Berufserfahrung
• Bereitschaft der Teilnehmerin zur Fort-
bildung (kein „geschickt“ werden)

• Fähigkeit zum selbstständigen und
gründlichen Arbeiten

Zusätzlich unabdingbar für den Kurs
„Prothetische Assistenz“:
• 5- bis 10-malige Abdrucknahme in der
Praxis

wünschenswert:
• Modellherstellung in der Praxis
• mindestens 10-malige Anfertigung von
provisorischen Kronen in der Praxis

Zusätzlich unabdingbar für den Kurs
„Prophylaxe-Basiskurs“:
• Ermöglichung der Umsetzung der er-
lernten Fähigkeiten in einem tragfähigen
Prophylaxekonzept in der Praxis nach
dem Kurs (verhindert Demotivation)

wünschenswert:
• mögliche Kandidatinnen zur späteren
ZMP Weiterbildung

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Pro-
phylaxe

Ernst Binner         ZA Walter Wanninger
1. Vorsitzender     Fortbildungsreferent
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VORANKÜNDIGUNG

Niederbayerischer
Kongress an der

Donau
in Deggendorf 

für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Samstag, 24. April 2021

Niederbayerischer
Kongress an der

Donau
für Praxispersonal

A C H T U N G
TERMINVERLEGUNG

UND ORTSWECHSEL!!!

Samstag, 24. April 2021 
in Deggendorf
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Zahnärztlicher Bezirksverband Niederbayern • Am Essigberg 14 • 94315 Straubing • Fax:  0 94 21/56 86 88-88

Verbindliche Anmeldung
Arbeitskreis Endodontie Niederbayern für alle Zahnärztinnen/Zahnärzte

Termin:                       Mittwoch, 21. April 2021, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

Veranstaltungsort:       Seminarraum des ZBV Niederbayern, Am Essigberg 14, 94315 Straubing

Themen:                     „Komplexe Kanäle einfach aufbereiten”                                                                          
                               

Anmerkung: Bitte interessante Fälle, viele Fragen, Röntgenbilder etc. (am besten auf USB-Stick) und gute Laune mitbringen!

Name Zahnärztin/Zahnarzt

Name Zahnärztin/Zahnarzt

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift

Parkmöglichkeiten:
• Großparkplatz „Am Hagen“, Nähe Stadttheater (kostenlos; 5 Gehminuten)
• Parkhaus „Theresien-Center“ (kostenpflichtig - Tagesticket 3,00 €)
Der ZBV Niederbayern befindet sich „Am Essigberg 14“ im 2. Stock, Eingang neben Postamt – siehe google maps: 
Am Essigberg = Frauenbrünnlstraße – hier keine Parkmöglichkeit!

Fußweg vom Großparkplatz:
Verlassen Sie den Großparkplatz am Stadttheater und biegen links in den „Am Kinseherberg“ ein. Nach ca. 200 m biegen 
Sie an der Ampel rechts in die Straße „Frauenbrünnlstraße“ und gleich nach 30 m wieder links „Am Essigberg“ ein. Nach ca.
100 m befindet sich rechts nach der Postfiliale der Eingang zum ZBV Niederbayern. 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.zbv-niederbayern.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.zbv-niederbayern.de
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Curriculum „Niederlassung“ des ZBV Niederbayern 2020

Als Dr. Fabian Fleischmann und ich vom
Vorstand des ZBV Niederbayern gebeten
wurden, uns um die angestellten Kolle-
ginnen und Kollegen zu kümmern, waren
wir erst etwas ratlos. Ich habe dann 
meine erfahrenen Kolleginnen und Kolle-
gen gefragt, was sie denn bei ihrem Start
in die Selbständigkeit am meisten ver-
misst hätten. Wir haben uns durch unsere
Unwissenheit in wichtigen Dingen
außerhalb der Zahnmedizin immer 
wieder blutige Nasen geholt und Lehr-
geld bezahlt.

Also haben wir beschlossen, unseren jun-
gen Zahnärztinnen und Zahnärzten eine
wohnortnahe und kostengünstige Mög-
lichkeit zu bieten, sich durch Kurse über
Steuern, Finanzen, Recht und andere
wichtige Dinge, die man im Studium
nicht lernt, vor dem Sprung in die Selbst-
ständigkeit oder auch der Mitarbeit in
Führungspositionen in großen Praxen die
bitter notwendigen Kenntnisse zu er-
werben. 

Die bearbeiteten Themen waren zum
Beispiel „Betriebswirtschaft in der Zahn-
arztpraxis“, „Vereinbarkeit von Beruf und
Familie“, „Lohngestaltung“, „Mitarbei-
tersuche und -bindung“, „Praxisfinan-
zierung“, „Businessplan und Fördergel-
der“, „Übernahme und Neugründung“,
aber auch „Abrechnung und Wirtschaft-
lichkeit“ sowie „Hygiene, QM und Daten-
schutz“.  Die Referenten waren ausge-
wiesene Experten wie Steuerberater,
Rechtsanwalt, Abrechnungs-Expertin,
Medien- und Marketing-Experten, Mit-
arbeiter einer Faktoringgesellschaft,
sowie erfahrene Kolleginnen und Kolle-
gen des ZBV Niederbayern.

Das Curriculum war modular aufgebaut
und es konnten auch einzelne Module
gebucht werden.

Der Erfolg des Curriculums und die 
Rückmeldungen („Sehr guter Überblick
und auch Anregungen für die eigene
Praxis – habe mich während des Kurses
selbständig gemacht. Das Thema „Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie hat
mich dabei sehr inspiriert.“ „Trotz 

Corona gut gelungen. Betreuer für alle
Fragen offen.“ „Curriculum schließt 
definitiv Wissenslücken und bereitet 
gut auf die Niederlassung vor.“) der jun-
gen Teilnehmer haben uns recht gege-
ben. Fast ausnahmslos wurden die The-
men als sehr wichtig bewertet und die
Referenten erhielten ausgezeichnete
Bewertungen. Interessanterweise konn-
ten auch erfahrene Zahnärztinnen und
Zahnärzte immer wieder Neues dazuler-
nen.

Gerne hätten wir auch die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen mit Zahnärztinnen
und Zahnärzten zusammengebracht, die
sich aus dem Berufsleben zurückziehen
wollen. Dies hat diesmal leider nicht
geklappt. Da kann man sicherlich die
Kommunikation noch verbessern. Aber
wir waren froh und glücklich das ganze
Programm trotz Corona und zeitweisem
Lockdown erfolgreich in Präsenz durch-

ziehen und im Oktober zu einem erfolg-
reichen Ende bringen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Zahnärztin Gisela Sandmann

ZÄ Gisela Sandmann
Referentin Vorbeugende ZHK /

Koordination mit zahnärztlichen
Vereinen
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Wichtige Information zum neuen Berufs-
bildungsgesetz (BBiG-neu) zum 1.1.2020

Freistellung für 
ZFA-Prüflinge 
vor schriftlicher Prüfung

https://www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/li_b
erufsbildungsgesetz_freistellungsrege-
lung.html

Eine nicht amtliche, aber konsolidierte

Fassung des neuen BBiG können Sie hier
nachlesen. 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/p
ub/Das_neue_Berufsbildungsgesetz_BBi
G.pdf

Weitere Informationen dazu unter:
www.blzk.de

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,
bitte beachten Sie, dass die Ausbildungs-
verträge vor Beginn der Ausbildung
dem ZBV Niederbayern zur Genehmi-
gung und Eintragung in die Stammrolle
vorzulegen sind.

Einreichung beim ZBV Niederbayern:
• drei Originalexemplare, von allen Ver-
tragspartnern unterschrieben
– bei Minderjährigen beide Elternteile
– gemäß Rechtslage ist bei Elternteilen,
die das alleinige Sorgerecht haben,
eine Sorgerechtsbestätigung erfor-
derlich (= Negativattest – kann kos-
tenfrei beim für den Wohnort der
Mutter zuständigen Jugendamt
angefordert werden)

• ärztliches Attest gemäß § 32 Jugendar-
beitsschutzgesetz
(Auszubildende, die bei Beginn der
Ausbildung das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben)

• Kopie der Arbeitserlaubnis oder der
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung
(Auszubildende, die keine deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen)

• Ergänzungsfragebogen
(ergänzende Fragen zur Ausbildung)

Merkblatt – Ausbildungsverträge

Dr. Ludwig Leibl
Referent für Zahnärztliches Personal /

Haushalt

Zwischenprüfung    21.04. – 28.04.2021
Sommerabschlussprüfung    16.06.2021

Prüfungstermine
2021

  Empfehlungen der Bayerischen        
Landeszahnärztekammer für die 
Ausbildungsvergütung (brutto):

  • 1. Ausbildungsjahr       730,00 €
  • 2. Ausbildungsjahr       770,00 €
  • 3. Ausbildungsjahr       820,00 €

Ausbildungszeit:
• grundsätzlich exakt drei Jahre
(z.B. 01.10.2020 bis 30.09.2023)

• tatsächliches Ausbildungsende:
Mit Bestehen der Abschlussprüfung

• Abitur und Mittlere Reife: Verkürzung
möglich

In diesen Vergütungen je Ausbildungs-
jahr können auch Zuschüsse z.B. für
Fahrtkosten beinhaltet oder explizit aus-
gewiesen werden, jedoch darf hierbei die
Grundvergütung maximal um 20%
unterschritten werden.

Wichtig:

Der Ausbildungsvertrag ist personen-
bezogen, d.h. auch bei Gemeinschafts-
praxen, Berufsausübungsgemein-
schaften (BAG), Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) muss ein/e
Ausbilder/in persönlich bekannt sein.

Ärztliche 
Nachuntersuchung

Gemäß § 33 Jugendarbeitsschutzgesetz
hat sich der Arbeitgeber ein Jahr nach
Aufnahme der Beschäftigung die
Bescheinigung über die erste Nachunter-
suchung vorlegen zu lassen, sofern die
Auszubildende zu Beginn des 2. Ausbil-
dungsjahres noch nicht volljährig ist. Die
Nachuntersuchung darf nicht länger als
drei Monate zurückliegen. Die Anmel-
dung zur Zwischenprüfung ist ohne
diese Bescheinigung nicht möglich.
Für die Ausbildungszeit wünschen wir
viel Erfolg.

Praktikum und Schnupperlehre in der
Zahnarztpraxis

Zum Thema Praktikum in der Zahnarzt-
praxis erreichen uns vereinzelt Fragen
nach Haftpflichtversicherung oder Ein-
satzbereich oder Datenschutz.
Zu diesem Thema hat die Bayerische
Landeszahnärztekammer ein ausführli-
ches informatives Merkblatt erstellt. 

Dieses Merkblatt können Sie sich direkt
von der Homepage der Bayer. Landeszahn-
ärztekammer unter www.blzk.de – Praxis-
personal – Ausbildung herunterladen.
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Vorzeitige 
Zulassung zur 
Abschlussprüfung

Bei entsprechenden Leistungen in
Berufsschule und Praxis kann ein Antrag
auf vorzeitige Zulassung zur Abschluss-
prüfung gestellt werden (§ 45 Abs. 1
Berufsbildungsgesetz). Hierbei wird die
Prüfung an dem unmittelbar der regulä-
ren Prüfung vorausgehenden Prüfungs-
termin abgelegt. 

Als Nachweis der schulischen Leistungen
für die Zulassung zur vorzeitigen Prü-
fung ist das Jahreszeugnis der Jahr-
gangsstufe 10 bzw. der Leistungsstand
der 11. Jahrgangsstufe zum 15. Februar
maßgeblich.

Ausbildungsverträge/unvollständige
Unterlagen

Leider müssen wir immer wieder fest-
stellen, dass die Unterlagen unvoll-
ständig eingereicht werden. Wir bitten
Sie daher besonders darauf zu achten,
dass die Ausbildungsverträge vollstän-
dig ausgefüllt, unterschrieben und auf
der Rückseite mit dem Praxisstempel
versehen, in dreifacher Ausfertigung
beim ZBV eingereicht werden. Häufig
fehlt bei noch minderjährigen Auszu-
bildenden die ärztliche Bescheinigung
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG) – Erstuntersuchung §32
Abs. 1.

Unvollständige Unterlagen werden
nicht bearbeitet und es entsteht für
beide Seiten ein erheblicher Kosten-
/Zeitaufwand.

Bitte beachten Sie, dass dem ZBV die
Ausbildungsverträge vor Beginn der
Ausbildung vorliegen müssen.

Brigitte Zimmermann
Ausbildung Zahnärztliches Personal
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Zwischenprüfung für Zahnmedizinische Fachangestellte 
Prüfungszeitraum 21. bis 28. April 2021

Der Nachweis über die Teilnahme an
der Zwischenprüfung ist Vorausset-
zung für die Zulassung zur Abschluss-
prüfung.

Die Zwischenprüfung wird durch das
Gesetz zur Reform der beruflichen
Bildung (Berufsbildungsreformgesetz – 
BerBiRefG) zwingend vorgeschrieben.
Zweck ist die Ermittlung des jeweiligen
Ausbildungsstandes der/des Auszubil-
denden, um ggf. korrigierend auf die wei-
tere Ausbildung einwirken zu können.

Wir bitten Sie, folgende Punkte zu
beachten:
Prüfungsgebühr: 52,00 €
Diese ist von dem/von der Ausbilder/in zu
entrichten (§ 10 des Ausbildungsvertrages).

Zeitplan
Für die Zwischenprüfung steht ein Zeit-
raum von 60 Minuten zur Verfügung. Sie
muss bis spätestens 10.00 Uhr beendet
sein.

Die Zwischenprüfung gliedert sich in fol-
gende Prüfungsgebiete:

1. Durchführung von Hygienemaßnah-
men und Hilfeleistungen bei Zwi-
schenfällen und Unfällen

15 - 20 Aufgaben

2. Assistenz bei konservierenden und
chirurgischen Behandlungsmaßnah-
men einschließlich Implantologie

15 – 20 Aufgaben
3. Anwenden von Gebührenordnungen
und Vertragsbestimmungen (entspr.
Lehrplan ohne ZE-/PAR-/Prophylaxe-
Positionen) 15 –20 Aufgaben

Für das Prüfungsgebiet „Anwenden von
Gebührenordnungen und Vertragsbe-
stimmungen“ wird die Hilfsliste für die
GOZ zugelassen und mit den Aufgaben-
sätzen verschickt.

Prüfungsergebnis
Wenn die Übermittlung des Ergebnisses
vom Ausbilder verlangt wurde, erhalten
die Praxen wie bisher zwei Bescheinigun-
gen je Auszubildende/n, wovon eine an
die/den Auszubildende/n weiterzugeben
ist. Andernfalls wird nur eine Bescheini-
gung mit dem Zusatz persönlich/vertrau-
lich an die/den Auszubildende/n in die
Praxis gesandt.

Dr. Ludwig Leibl
Referent für 
Zahnärztliches Personal/Haushalt
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Sommerabschlussprüfung 
für Zahnmedizinische Fachangestellte am 16.06.2021

Sehr geehrte Prüfungsausschussmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,

der schriftliche Teil der Sommerabschluss-
prüfung 2021 findet am 16.06.2021 statt.
Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beach-
ten:

Zulassung

Zur Sommerabschlusspruf̈ung 2021 wer-
den die Auszubildenden zugelassen, deren
Ausbildungszeit bis 30. September 2021
endet und die die geforderten Prüfungs-
voraussetzungen erfüllen, sowie Auszubil-
dende, die von den Zahnärztlichen
Bezirksverbänden aufgrund des Vorlie-
gens besonderer Zulassungsvoraussetzun-
gen zur Prüfung zugelassen werden.

Z E I T P L A N

Mittwoch, 16.06.2021

08.30 – 10.00 Uhr:
Bereich Behandlungsassistenz
(einschließlich Röntgen)

10.00 – 11.00 Uhr:
Bereich Praxisorganisation 
und -verwaltung

11.00 – 11.45 Uhr:
Pause

11.45 – 13.15 Uhr:
Bereich Abrechnungswesen
13.15 – 14.00 Uhr:
Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Hilfsmittel
Den Prüflingen werden folgende Hilfs-
mittel zur Verfügung gestellt:
1. die Hilfsliste für die Privatliquidation    
2. die Hilfsliste für die Bema-Positionen
Prothetik mit GOZ-Positionen Zahn-
ersatz und Einzelkronen                 

3. eine Hilfsliste für die Festzuschüsse
zum Zahnersatz (Bema)

Röntgenprüfung
Das vollständig geführte Nachweisheft
Röntgen ist Zulassungsvoraussetzung für
die Teilnahme an der Röntgenprüfung. Ein
Teil der Nachweise ist abhängig von der in
der Praxis verwendeten Röntgentechnik zu
erfüllen. Der Inhalt des „Nachweisheftes
Röntgen" und die digitalen Techniken
gehören zum Prüfungsumfang.
Die Röntgenprüfung ist bestanden, wenn
mindestens 50 % der Fragen richtig
gelöst  werden. Eine nicht bestandene
Röntgenprüfung kann nur im Rahmen
einer zeitnahen Nachschulung (10-Stun-
den-Kurs) außerhalb der Berufsschule

wiederholt werden, andernfalls ist zum
Nachweises der Kenntnisse im Strahlen-
schutz ein 24-Stunden-Kurs erforderlich.

Praktische Prüfung
Diese Prüfung kann bis zu max. 2 Kalen-
derwochen vor der schriftlichen Prüfung
stattfinden (Ferienzeit wird nicht mitge-
rechnet). Der praktische Teil und der
schriftliche Teil sind voneinander unab-
hängig, d. h. das Nichtbestehen eines
Teils der Prüfung schließt die Teilnahme
an dem jeweils anderen Teil nicht aus.
Bitte beachten Sie jedoch, dass eine Teil-
nahme an der mündlichen Ergänzungs-
prüfung nicht möglich ist, wenn die prak-
tische Pruf̈ung nicht bestanden wurde,
denn in diesem Fall ist die Prüfung bereits
insgesamt nicht bestanden.

Die aktuelle Prüfungsordnung finden Sie
online auf der Homepage der BLZK
(www.blzk.de) unter der Rubrik Recht –
Aus- und Fortbildungsvorschriften für
Zahnärztliches Personal.

Dr. Ludwig Leibl
Referent für Zahnärztliches Personal

Für Fragen steht Ihnen Frau Brigitte Zim-
mermann unter Tel. 0 94 21/568688-40
zur Verfügung.

HINWEIS zur „Corona-Situation“: 
Bitte beachten Sie, dass detaillierte Informationen zur Abschlussprüfung kurzfristig veröffentlicht werden. 
Aktuelle Infos finden Sie unter www.blzk.de oder erfragen Sie telefonisch beim ZBV Niederbayern, Frau Zimmermann,
Tel. 09421 568688-40.
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BEZIRKSSTELLE NIEDERBAYERN DER KZVB

Dr. Peter Maier
Bezirksstellenvorsitzender

Neue Telefon- und Faxnummern
Unsere Telefon- und Faxnummern haben sich geändert.

Telefon 0 94 21/185 89 00 • Fax 0 94 21/185 89 01

Bitte beachten Sie die Möglichkeit der Assistenten- und Niederlassungsberatungen
durch den Bezirksstellenvorsitzenden Herrn Dr. Peter Maier oder durch den stell-
vertretenden Vorsitzenden Herrn Dr. Werner Heinrich.

Terminvereinbarungen bitte bei Frau Martina Ottl, Tel. 0 94 21/185 89 00

Assistenten- und
Niederlassungsberatung

Montag bis Donnerstag
09.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr

Ansprechpartnerin: Martina Ottl           
• Assistentengenehmigungen               
• Zahnarztregister                               
• Zulassungen / Praxisabgaben             
• Zahnärztlicher Notfalldienst

Sprechzeiten der KZVB Bezirksstelle 
Niederbayern

Aktualisierung der 
Assistentenbörse!

Die Bezirksstelle Niederbayern führt zwei
verschiedene Listen: 
– eine Liste mit Assistenten die eine
Arbeitsstelle suchen sowie

– eine Liste mit Zahnärzten die Assisten-
ten einstellen.

Bitte melden Sie sich bei der Bezirksstelle
Niederbayern der KZVB, falls Sie an einer
der beiden Listen Interesse zeigen.

Die Bezirksstelle Niederbayern ist per
E-Mail: M.Ottl@kzvb.de oder telefonisch
zu erreichen unter: 0 94 21/ 185 89 00,
Ansprechpartnerin: Frau Martina Ottl.

Telefon Durchwahl: 0 94 21/185 89 00
Fax:                     0 94 21/185 89 01
E-Mail:                  m.ottl@kzvb.de

Aktueller Notdienst unter:
www.notdienst-zahn.de

Termine 2021

Sitzungstermine Einreichungstermine

17. März 2021 12. Februar 2021 

28. April 2021 26. März 2021 

16. Juni 2021 12. Mai 2021 

21. Juli 2021 18. Juni 2021 

01. September 2021 30. Juli 2021 

06. Oktober 2021 03. September 2021 

10. November 2021 08. Oktober 2021 

08. Dezember 2021 05. November 2021

Sitzungstermine des Zulassungsaus-
schusses für Zahnärzte – Südbayern –



Herausgeber: Zahnärztlicher Bezirksverband Niederbayern, Körperschaft des öffentlichen Rechts,  1. Vorsitzender ZA Ernst Binner und Bezirksstelle Niederbayern der
KZVB, Vorsitzender Dr. Peter Maier. Geschäftsstelle: Am Essigberg 14, 94315 Straubing, Tel. 0 94 21/56 86 88-0, Telefax 0 94 21/ 56 86 88-88, E-Mail: 
info@zbv-niederbayern.de, www: zbv-niederbayern.de. Verantwortliche Schriftleitung: Dr. Peter Maier, Am Essigberg 14, 94315 Straubing. – Zuschriften redaktioneller

Art richten Sie bitte nur an die Schriftleitung, nicht an den Verlag. Für unverlangt eingereichte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine Haftung. 
Verlag und Vertrieb: HaasMedia – Verlag & Agentur für Printmedien Angelika Haas, Weidenweg 5A, 85459 Berglern, Tel. 0 87 62-73 83 793, E-Mail: info@haasverlag.de.
Soweit vom Verlag gestaltet, liegen sämtliche an Entwurf und Gestaltung  bestehenden (Urheber-)Rechte bei HaasMedia – Verlag & Agentur für Printmedien. Verletzungen
durch ungenehmigte Nachahmung oder Nachdruck – auch auszugsweise – sind unzulässig und werden verfolgt. Veröff. dem. DVBayPrG: Inhaber 100% Angelika Haas,
Wang – Gesamtherstellung: HaasMedia – Verlag & Agentur für Printmedien Angelika Haas – siehe Verlagsadresse – Bezugsbedingungen: Für Mitglieder ist der Be-
zugspreis im Beitrag enthalten. Bezugspreise für Nichtmitglieder: Einzelheft € 2,– zzgl. Versandspesen. Jahresabonnement € 11,– inkl. MwSt., zzgl. Versandspesen. 
Erscheinungsweise: 3 x jährlich.

Praxis-Öffnungszeiten 
am Mittwoch- und Freitagnachmittag

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

aufgrund vermehrter Anfragen von
Schmerzpatienten welche Praxis am
Mittwoch- bzw. Freitagnachmittag
geöffnet hat, möchten wir Sie um Ihre
Mithilfe bitten. Bitte teilen Sie der
Bezirksstelle Niederbayern Folgendes
mit:

Meine Praxis nimmt Schmerzpatienten
auf und ist geöffnet:

Mittwochnachmittag 

von            bis 

Freitagnachmittag 

von            bis

ABE-Stempel

Zahnärztlicher 
Notdienst 2022/23

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

Bald sind wieder die Vorbereitungen für
die Notdiensteinteilung des Jahres
2022/23 in Arbeit. Wir weisen bereits
jetzt vorsorglich darauf hin, dass indivi-
duelle Wünsche nach Veröffentlichung
der Notdienstliste keine Berücksichti-
gung mehr finden können und aus-
nahmslos der Notdienstleistende im Falle
eines Tausches Ersatz suchen muss. 
Sollten irgendwelche Gründe vorliegen,
die bei der Notdiensteinteilung berück-
sichtigt werden sollen, wie Ehrenämter,
Urlaub usw. so bitten wir Sie, dies bis
spätestens 15.05.2021 einzureichen.
Die Einteilung zum zahnärztlichen Not-
dienst 2022 sollte möglichst frühzeitig
erfolgen, um Ihnen die Möglichkeit zu
geben, die Termine rechtzeitig zu erfah-

ren und dementsprechend planen zu
können. Es ist deswegen notwendig bis
spätestens 15.05.2021 der Bezirksstelle
Niederbayern folgendes mitzuteilen:
1. eine Änderung der Praxisanschrift
bzw. Telefonnummer

2. eine vorgesehene Beendigung der
Tätigkeit als Vertragszahnarzt im Jahr
2022

3. eine eventuelle Verlegung der Praxis
4. ein eventuelles „Ruhen der Zulassung“
5. eine beabsichtigte Befreiung vom
Notdienst

Eine grundsätzliche Befreiung vom Not-
dienst ist nicht möglich, dazu ist ein
begründeter Antrag erforderlich. Über die
Befreiung entscheidet die Bezirksstelle
Niederbayern. Eine ausgesprochene Be-
freiung für das vergangene Jahr verlän-
gert sich nicht automatisch sondern
muss jedes Jahr neu beantragt werden.

Wünsche, Anträge zum zahnärztlichen
Notdienst können nach dem
15.05.2021 nicht mehr berücksichtigt
werden!

Unterschrift Praxisinhaber/in


